
II - 68'1der Reihlgcn zu den Sten("l~!'<iphischct1 Pö'otolwl!ctl 

des N;;ltionair;:,:;~ :~~~::-Gc;~-;;;,;:;lv.:-" .-_~-==~ 

1\ N T R 1\ G Präs, : r,:o • .3e/F1 .-.. ~ .. _-.... _ .. -

der ,i\bgeordneten STAUDINGER, HÜHLBACHER, Dr. STIX, Dr. Z ITTHAYR 

und Genossen 

betreffend Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Verbesser~ng 

der Nahverscrgung und der.Wettbewerbsbcdingungen geMndert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ......... ,mit dem das Bundesgesetz zur Verbesserung 

der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen ge~ndert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel T 

Das Bundesgesetz vom 29. Juni 1977, BGBI.Nr.392, zur' Verbesserung 

der Nahversorgung und der \'iTettbewerbsbedingungen wird \<de folgt 

geändert: 

1. Nach dem § 3 sind die folgende Uberschrift und die folgenden 

§§ 3a, 3b und 3c einzufügen: 

"yerkauf unter dem -Einstandspreis 

§ ia (1) Wer im geschäftlichen Verkehr 

Kuhmilch (frisch und haltbar gemacht), Rondensmilch, Rahm, 
Obe~s, Butter, Joghurt, Frucht joghurt , Topfen,Käse,Mehl, Schwarz

brot I Sernmeln, vorverpacktes rleisch, Nürste, Zucker, 

zum oder unter dem Einstandspreis zuzüglich der Umsatzsteuer 

und aller sonstigen 1\bgaben, die beim Verkauf anfallen, verkauft 

oder zum Verkauf anbietet-, kann auf Unterlassung und, 'denn er da .... 

mit die wirtschaftliche Existenz von ~ettbcwerbcrn zu geflihrden 

oder zu vernichten bcabsichtigt, auf Schadenersatz in Anspruch .. 
genommen werden. Einstandspreis ist der Preis, der sich nach Abzug 

aller Rabatte oder sonstigen Preisnachlässe ergibt, die vom Lie

ferant.en im ZC'itp"\.mkt, ce;r P.cchnungsstclli.ul<":,f e:ingcräum': '.'I'c::::-den. 
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( 2 ) Die - , 
;:"t S :.lr.l~Ul·1Ce:1 des 

Dies is~ i~sbesc~jere de~ Pal:, wenn 

:. de~ Ver~auf nac~ de~ Vc~sc~rif:e~ über Ausverk~ufe 

ausver%aufs[h~li:he ~era~s~al:u~gen a~gekü~digt ader 

durchgeführt wird oder 

2. das Verderbe~ der ~are droht oder 

3. beschgdigte oder veral~e~e Waren abverkauf~ werde~; 

als veraltet siY:d hiebei VO!' allem ;'laren anzusehen, 

an die 

werbern offenbar zul~ssi~erweise geforderten Preise 

oder in Befolgung VG!: Rech-csvcrschrifter. erfolgt ist. 1I 

§ 3b (1) Zur Sicherung oder Wiederhers:ellung 

J 

eines lauteren Preiswe~:bewerbes oder zur Sicherung der 

Nahversorgung (§ .~ Abs 2) ~an~ der Bundesminister f~r ~ande:, 
f' 7.~ 
" .,; .Je. Gewerbe ~nd Industrie mit Verordnung a~dere als im ge-

na~nte Waren und Warengatt~ngen bestimmen, auf die § ~~ .,.Ic. 

z",·.'ei 

Jahre erlassen werden. Ihre Geltungsdauer kann f~r jeweils 

dauer die fUr die ErJ~sBun~ ~rr0rderli~hen V0r?u~se~zunE~~ 

wieder eintreten werden. 

(2) Ober das Vcrliege~ der Voraussetz~~gen rUr die 

Erlassung der im Abs 1 vorgesehe~e~ Verord~unGe~ ~der' ~Jr die 

VerlKngerung ihrer Gel tU~iGscauer' !-12t der Bundesm:'r::s:.er fLir-' 

Handel, Se\-lerbe 

einzuholen . . . 
und Ind~str~.e d ' c-a..:> Je) . 
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(5). Der Beirat ist reim Bundesmir:ist.erium für Handel, 

Gewerbe und Induscrie zu ~rrichten; die SUregeschäfte des BQ~

rates sind vorn Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe und 

Industrie zu führen. Der Eeirat ist vom jeweiligen Versitzende~ 

einzuberufen. Der 

dies verlangt. 

ist einzuberufen, wenn ein Mitglied 

(6) Die Mitglieder (Ersatzmitglied~r) des Beirates 

versehen ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung 

_alS ein Ehrenamt; sie und die sonst bei den Sitzungen des 

Beirates Anwesenden sind verpflichtet, über den Verlauf 

Beratungen des Beirates Verschwiegenheit zu bewahren. 

2. Der § 6 hat zu lauten: 

tt § 6 Zur Untersagung von VerhaI tens".tJeisen gems.ß 

§§ 1, 3 und 3a, von ungerechtfertigten Bedingungen gemäß § 2 

sowie zur Anordnung, Beschränkung oder Aufhebung einer Liefer

pflicht gemäß § 4 ist das Kartellgericht beim Oberlandes

gericht .Wien zuständig. Die Bestimmungen des Kartellgesetzes 

über die Gerichtsorganisation sind sinnger::äß anzuwenden." 

3. Im Abs 8 des § 7 sind im ersten und im zweiten 

Sa tz die \o.]orte If § § '1 bis 3!T durch die Wo:'te 11 § § 1 bis 3a" 

zu ersetzen. 

4. Im Abs 10 des § 7 sind 'die 'v/erte 11 §§ 1 und 2" 

dupch di.e 1:..
Torte 11§§ 1, 2 ur.d 3a l1 zu ersetzen. 
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5. Der § 10 hat zu lauten: 

11 § 10. r·h t der VOllzie!"}unG dieses BL!~desgesetzes 

sind hi~sichtlich der ~ ~~. 3 5 ," .~ )D, C, unQ 0 der Bundesminister 

minister für Jus:izbetr2ut. 

Artikel 11 

(1) Dieses 3undesgesetz tritt mit 1.4.1980 in Kraft. 

(2) Die Zustä~digkeit zur Vcllziehung dieses 

Bundesgesetzes richtet sich nach § 10 des Bundesgesetzes vom 

29. Juni 1977, BG31.Nr. 392, zur Verbesserung der Nahversorgung 

und der Wettbewerbsbedingu~gen in der Fassung des Art I Z 5 
dieses Bundesgesetzes. 

In formeller Hinsicht vlird beantragt, diesen Antrag unter Ver

zicht auf eine 1. Lesung dem Handelsaussc)1~ß zuzU\\'eisen. 
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